
Trotz Ausfall  
kein Notfall.
Betriebsunterbrechung  
für freiberuflich und 
selbständig Tätige.

Was passiert, wenn Sie als Chef eines 3-Mann-
Betriebes krankheitsbedingt zwei Monate im  
Spital verbringen müssen?
Die Kosten für Miete, Gehälter, Leasingraten etc. müssen 
Sie trotzdem bezahlen. Bestehende Aufträge bleiben 
liegen. Für Freiberufler, Ein-Personen- und Kleinstunter-
nehmen sind die Folgen besonders schlimm. Denn bereits 
kurz- bis mittelfristige Ausfälle können die Existenz des Un-
ternehmens bedrohen. Ist ein Betrieb unterbrochen, bleiben 
Patienten, Mandanten und Kunden weg. Eine Absicherung ist 
daher unbedingt notwendig.

Willkommensbonus
3 Monate prämienfrei 

für Unternehmens- 
gründer unter 

50 Jahren.

Richtig vorsorgen
Die Betriebsunterbrechungs-Versicherung hält das finanzielle Risiko 
von Betriebsunterbrechungen so gering wie möglich. Sie übernimmt  
die Kosten des Stillstandes bis zur vereinbarten Versicherungssumme  
und hilft Ihnen, Ihren Kosten nachzukommen (Miete, Gehälter, Personal). 
Die Prämien sind als Betriebsausgabe voll absetzbar.

Individueller Versicherungsschutz
Mit der Betriebsunterbrechungs-Versicherung schützen Sie Ihren Betrieb  
vor den finanziellen Folgen einer Betriebsunterbrechung nach

 • Unfall

 • Krankheit

 • Sachschaden (auch bei grober Fahrlässigkeit)

Auf Wunsch können Sie noch zusätzlich wählen:
 • Mitversicherung von psychischen Erkrankungen (z.B. Burn-out)

 • Schadenkündigungsschutz während der vereinbarten Laufzeit

 • Verkürzung der Karenzfrist um 7 Tage bei Krankenhausaufenthalt

 • PLUS-Paket mit

- Entbindungsgeld

- Schließungskosten bei Betriebsauflösung aufgrund Arbeitsunfähigkeit oder Tod

- Flugverspätung und Flugausfall 

- Betriebsunterbrechungsschäden aufgrund von Naturkatastrophen 

- Kurzfristiges Festsitzen in Kriegsgebieten

- Begleitpersonendeckung 
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Karenzfristen und Haftungszeit selbst bestimmen
Es gibt bestimmte Karenzfristen, die abgewartet werden müssen, ehe die Versicherung Leistungen über-
nimmt. Je nach Berufsgruppe können Sie zwischen 7 und 28 Tagen wählen. Bei Betriebsunterbrechung  
wegen Sachschäden erfolgt die Leistung ab dem ersten Tag. 

Die Haftungszeit des Versicherers beginnt mit Eintritt des Unterbrechungsschadens und dauert 12 Monate. 
Sparen Sie Prämie und verkürzen Sie diese auf sechs Monate. Gegen einen Zuschlag können Sie die Haf-
tungszeit auch auf 18 bzw. 24 Monate verlängern. 

Die Highlights
 • Finanzielle Absicherung gegen Ausfälle

 • Flexible Karenz und Haftungszeiten

 • Keine Karenzfrist nach Sachschäden

 • Steuerlich absetzbar

 • Zahlreiche optionale Deckungserweiterungen

Ihr Paket im Überblick

Grundpaket

Unfall Inkludiert

Krankheit* Inkludiert

Sachschaden (auch bei grober Fahrlässigkeit) Ausschluss möglich

Optionale Einschlussmöglichkeiten

Psychische Erkrankungen
(Wartefrist 6 Monate)

Haftungszeit: 6 Monate
Karenzfrist: 28 Tage

Kündigungsverzicht im Schadensfall Während der vereinbarten Vertragslaufzeit

Verkürzung der Karenzfrist um 7 Tage bei Kranken-
hausaufenthalt

Bei mindestens 48-stündigem stationären  
Krankenhausaufenthalt

PLUS-Paket:

Entbindungsgeld Wartefrist 9 Monate Euro 1.000

Schließungskosten bei Betriebsauflösung wegen 
Arbeitsunfähigkeit oder Tod

Voraussetzung:  
Personenschaden max. Euro 4.000

Bertriebsunterbrechung aufgrund von:

 • Flugverspätung und Flugausfall

 • Schäden durch Naturkatastrophen 

 • Kriegsereignissen

 • Spitalsbegleitung des erkrankten Kindes 

Haftdauer: 3 Tage

Haftdauer: 3 Tage

Haftdauer: 7 Tage

Haftdauer: 3 Tage

max. Euro 2.000

max. Euro 2.000

max. Euro 2.000

max. Euro 2.000

Dieses Dokument dient nur zu MARKETING- UND INFORMATIONSZWECKEN. Daten und Informationen sind sorgfältig erstellt (Erstellungsdatum siehe Fußzeile). Haftung oder 
Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht übernommen. Angaben stellen keine Beratung dar. Rechtlich verbindlich sind die gültigen Versicherungsbedingungen, mit 
Ihnen getroffene schriftliche Vereinbarungen und Produktinformationsblätter.

* Ausschluss Epidemie/Pandemie
 Personenschäden aufgrund übertragbarer Krankheiten, die von einer nationalen (z.B. Gesundheitsministerium) oder internationalen  

(z.B. WHO) Gesundheitsbehörde oder ihr gleichgestellten Organen als Epidemie oder Pandemie klassifiziert werden, sind vom  
Versicherungsschutz ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht für versicherte Personenschäden aufgrund der üblicherweise  
jährlich wiederkehrend auftretenden Influenza auf Basis bekannter Virenstämme.


